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führer erteilten vorläufigen Benützungsbewilligung rechtfertigt. Die
Beschwerde war schon deshalb als unbegründet abzuweisen, weil
dem Beschwerdeführer kein Privatrecht zusteht, das durch den an-
gefochtenen Bescheid verletzt worden ist.

1695
Gesetzmäßigkeit der Verordnung über Jugendwohlfahrt in der

Ostmark. Gesetz-Verordnung. RÜG.
E. v. 8. Oktober 1948, V 8/48.

Die Anträge des Bezirksgerichtes Bad Aussee werden zurückgewiesen.
Tatbestand:

Das Bezirksgericht Bad Aussee hat beantragt, die Verordnung
über Jugendwohlfahrt in der Ostmark vom 20. März 1940,
D. R. G. BI. I S. 519, wegen Verfassungswidrigkeit aufzuheben,
bzw. als verfassungswidrig zu erklären.

In einer Ergänzung hat das Bezirksgericht noch beantragt,
wegenVerfassungswidrigkeitaufzuheben, bzw. als v~rfassungswidrig
zu erklären: alle nach dem Inkrafttreten des RUG., St. G. BI.
Nr. 6/1945, erschienenen Verordnungen und Rechtsvorschriften
mit Verordnungscharakter, welche und soweit sie sich mit der
Verordnungüber Jugendwohlfahrt in der Ostmark als mit einer noch
in Geltung stehenden Rechtsvorschrift befassen, insbesondere
die 4. und 29. Kundmachung über die Aufhebung von Rechtsvor-
schriften des Deutschen Reiches, St. G. BI. Nr. 4 (richtig Nr. 20)
und 190/1945, aus ersterer insbesondereZI. 6, Abs. 6, aus letzterer
insbesondere ZI. 2, Abs. 1 bis 3.

Entscheidungsgründe:
Der Verfassungsgerichtshof hatte zunächst die Frage zu prüfen,

ob das Bezirksgericht Bad Aussee gemäß Art. 89 und 139 B.-VG. 1929
zur Antragstellung berechtigt war. Voraussetzung für die Zulässigkeit
eines solchen Antrages ist, daß die Norm,deren Aufhebung beantragt
wird, Verordnungscharakter hat und vom Gericht im vDrliegenden
Fall anzuwenden ist. Letztere Voraussetzung ist als gegeben zu er-
achten. Dagegen war zunächst der Verordnungscharakter der vom
Bezirksgericht angefochtenen Norm, nämlich der Jugendwohlfahrts-
verordnung, zu prüfen.

In dieser Hinsicht muß der Verfassungsgerichtshof vorerst fest-
stellen, daß er in der Begründung seines Erk. vom 18. März 1948,
Zl. V 2/1947, bereits bemerkt hat, daß die Jugendwohlfahrtsverordmmg
als Gesetz angesehen werden muß. An dieser Auffassung hält der
Gerichtshof fest, u. zw. aus nachstehenden Erwägungen:

Vorweg sei bemerkt, daß die Bezeichnung "Verordnung" für die
Frage, ob es sich im konkreten Fall um eine Verordnung oder um
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ein Gesetz handelt, noch nicht allein entscheidend ist. Zur Beurteilung
der Frage, ob eine aus einer älteren verfassungsrechtlichen Ordnung
übernommene Norm nach der heutigen Lage als Gesetz oder als
Verordnung anzusehen ist, ist vielmehr allein maßgebend, ob diese
Norm nach der heute gegebenen Ordnung nur durch ein Gesetz
oder durch eine Verordnung aufgehoben oder abgeändert werden
könnte.

Gemäß Art. 18 des B.-VG. 1929 kann jede Verwaltungsbehörde
auf Grund der Gesetze innerhalb ihres Wirkungsbereiohes Verord-
nungen erlassen. Diese Akte der Vollziehung also sind es, die gemäß
Art. 89, Abs. 2, und 139 B.-VG. von einem Gerichte zum Gegenstand
einer Anfechtung wegen Gesetzwidrigkeit zu machen sind, denn eine
Verordnung, die Gesetzescharakter hat, kann nicht wegen Gesetz-
widrigkeit angefochten werden. In dieser Hinsicht stimmt der Ver-
fassungsgerichtshof der in der Äußerung der Bundesregierung ver-
tretenen Auffassung grundsätzlich zu.

Die angefochtene Jugendwohlfahrtsverordnung ist auf Grund
des Gesetzes über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen
Reich vom 13. September 1938, D. R. G. BI. I S. 237, erlassen worden.
Es ist durchaus zutreffend, wenn die Bundesregierung in ihrer Äußerung
betont, daß Art. II des Wiedervereinigungsgesetzes die gesetzgebende
Gewalt von den Organen der Gesetzgebung auf die Organe der Voll-
ziehung verlegt. Daß sich die verfassungsrechtliche Entwicklung im
Deutschen Reich schon vor der Besetzung Österreichs in dem Sinne
entwickelt hat, daß der Grundsatz der Gewaltenteilung abgelehnt
wurde und die gesetzgebende Gewalt als dem Führer und Reichs-
kanzler, bzw. den von ihm delegierten Organen zustehend angesehen
wurde, ist eine Tatsache, die schon in einem früheren Erkenntnis
des Verfassungsgerichtshofes (ZI. V 2/1948) betont wurde. Man mag
sich zu dieser Frage theoretisch wie immer stellen, man mag dies mit
Recht. für einen Willkürakt erachten, man kann aber über die gegebenen
Verhältnisse, die eben damals Recht geschaffen haben, niqht hinweg-
gehen, solange die betreffenden Normen nicht aufgehoben sind. Aber
auch eine Aufhebung nach § 1 RÜG., - wenn man hier, wie es dem
Bezirksgericht vorschwebt, diesen Paragraph heranziehen will- ergibt
sich nicht aus dem formalen Charakter der betreffenden Vorschriften,
sondern aus deren materiellen Inhalt. Nicht wer die Vorschrift erlassen
hat, und ob eine solche Erlassung unseren Rechtsauffassungen ent-
spricht, sondern was die Vorschrift materiell enthält, also ihr Inhalt,
ist für die Anwendung des RÜG. ausschlaggebend. Daß der Reichs-
minister des Innern damals ermächtigt war, die Jugendwohlfahrts-
verordnung zu erlassen, kann nach dem Vorgesagten nicht zweifelhaft
sein. Was aber den Inhalt dieser Verordnung anbelangt, so ist es auf
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den ersten Blick erkennbar, daß sie eine Materie regelt, die heute nur
durch ein Gesetz geregelt werden kann. Überdies bezeichnet sich diese
Verordnung in § 1, Abs. 2, selbst als Gesetz ("Das Recht und die Pflicht
der Eltern ... werden durch dieses Gesetz nicht berührt"). § 73,
Abs. 4, JWV. hat, wie schon im hg. Erk. vom 18. März 1949, ZI. V 2/
1947, hervorgehoben wurde, das österreichische JGG. von 1928,
B. G. BI. Nr. 234, abgeändert, § 75 JWV. hat eine Anrufung des Ver-
waltungsgerichtshofes ausgeschlossen - daß letztere Bestimmung
heute obsolet ist (Art. 2 des St. G. BI. Nr. 4/1945), ist für die Beurteilung
der hier vorliegenden Frage nicht von Belang -; alle diese Be-
stimmungen sind solche, die heute nur durch einen gesetzlichen Akt
erlassen werden können. Es liegt also bei der JWV. zweifellos eine
Norm vor, die den Charakter eines Gesetzes hat, und nur hierauf
kommt es an, die Bezeichnung ist für sich allein nicht aUßschlaggebend.
Für diese Argumentation spricht auch die Bestimmung des Art. 2,
St. G. BI. Nr. 4/1945, die die Aufhebung von Verordnungen verfassungs-
rechtlichen Inhaltes verfügt, woraus zu ersehen ist, daß der Gesetzgeber
sich dessen bewußt war, daß Verordnungen, die gesetzliche, ja sogar
verfassungsgesetzliche Bestimmungen enthielten, erlassen wurden.
Es sei hier noch erwähnt, daß der Verfassungsgerichtshof die Aus-
führungen im Antrage des Bezirksgerichtes Bad Aussee, wonach bei
der hier vorliegenden Interpretation alle Anordnungen des Führers
oder des von ihm ermächtigten Ministers auf Gesetzesstufe stünden und
einen höheren verfassungsmäßigen Schutz genießen würden, als ent-
sprechende österreichische Vorschriften, für durchaus abwegig erachtet
und den Gegenausführungen in der Äußerung der Bundesregierung
beipflichtet.

Wenn § 2 RÜG. die dort näher bezeichneten deutschen Rechts-
vorschriften bis zur Neugestaltung der einzelnen Rechtsgebiete als
österreichische Rechtsvorschriften in vorläufige Geltung setzt, so
liegt hierin nicht nur eine materiell-rechtliche Inkraftsetzung, sondern
auch eine formelle Transformation durch Einordnung solcher Rechts-
vorschriften je nach deren inhaltlichen Normierung in den Stufenbau
der österreichischen Rechtsetzung im Sinne der österreichischen
Bundesverfassung als Verfassungsgesetze, Gesetze oder Verordnungen.
Normen, die nach österreichischem Recht nur durch eine gesetzliche
Anordnung getroffen werden können, haben - mag immerhin diese
Regelung zur Zeit ihrer Erlassung im Geltungsgebiet des Deutschen
Reiches als Verordnung möglich gewesen sein - nach ihrer Rezipierung
eben als Gesetze zu gelten, und dies trifft bei der JWV. in vollem
Maße zu.

Daß die JWV. - wie das Bezirksgericht Bad Aussee vermeint-
durch die Regierungserklärung St. G. BI. Nr. 3/1945 aufgehoben wurde,



240 Nr. 1695. E. v. 8. Oktober 1948, V 8/48.

ist schon deshalb unzutreffend, weil eine Regierungserklärung kein
Gesetz ist. Aber abgesehen davon hat diese Erklärung im Abs. 17
nicht eine Aufhebung gewisser Vorschriften verfügt, sondern diese
Aufhebung sowie die Wiederherstellung der staatsbürgerlichen Grund-
rechte in Aussicht gestellt. Das RÜG. aber enthält im § 1, wie aus
dessen Wortlaut klar zu ersehen ist, keineswegs einen Pleonasmus,
sondern es verfügt, daß die Gesetze und Verordnungen sowie einzelne
Bestimmungen in solchen Rechtsvorschriften, die einen näher bestimm-
ten Inhalt aufweisen, aufgehoben werden, also je nach Lage des Falles
das ganze Gesetz oder die ganze Verordnung, wenn der ganze Inhalt
ein widersprechender ist, oder wenn dies nur bei einzelnen Bestimmun-
gen dieser Vorschriften der Fall ist, dann eben nur diese einzelnen
Bestimmungen. In diesem Sinne ist auch die Regierung hinsichtlich
der Frage der aufgehobenen Bestimmungen der JWV. vorgegangen.

Ergänzend sei noch im Hinblick auf die Ausführungen im Antrage
des Bezirksgerichtes bemerkt: Ob einzelne Bestimmungen der JWV.
durch spätere g~setzliche Anordnungen derogiert wurden, darüber
hat der Verfassungsgerichtshof - wie jedes andere Gericht und jede
Verwaltungsbehörde - nur abzusprechen, wenn es für die Entscheidung
eines konkreten Falles als Vorfrage in Betracht kommt, nicht aber als
Hauptfrage, losgelöst von einer konkreten Rechtssache unter dem Titel
des Art. 139 oder 140 B.-VG. (vgl. hg. Erk. vom 28. Oktober 1947,
Zl. G 2/1947).

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bestreitet also das Bezirks-
gericht Bad Aussee durch die Anfechtung der JWV. nicht die Gesetz-
mäßigkeit, bzw. Verfassungsmäßigkeit einer Verordnung, sondern die
Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes. Zu einem solchen Antrag ist
aber das Bezirksgericht gemäß Art. 140 B.- VG. nicht berechtigt,
weshalb der Antrag als unzulässig zurückzuweisen war.

Auch ein Antrag auf Feststellung einer Derogation wäre, wenn
die Ausführungen des Bezirksgerichtes hierauf abzielen - formell
ist der Antrag nicht gestellt - unzulässig und daher zurückzuweisen.

Was aber den Ergänzungsantrag des Gerichtes hinsichtlich der
Aufhebung von nach Inkrafttreten des RÜG. erschienenen Verord-
nungen und Rechtsvorschriften mit Verordnungscharakter betrifft,
welche und soweit sie sich mit der JWV. als einer noch in Geltung
stehenden Rechtsvorschrift befassen, so erscheint dieser Antrag im
Hinblick auf den Umstand, als die JWV. durch das vorliegende
Erkenntnis nicht aufgehoben wird, gegenstandslos, da er ja unter der
Voraussetzung gestellt ist, daß die zur Aufhebung beantragten Rechts-
vorschriften sich mit der JWV. zu Unrecht als mit einer noch in Geltung
stehenden Rechtsvorschrift befassen. Da aber der Antrag formal
gestellt ist, muß -dessen Zurückweisung erfolgen.


